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VerordnungVerordnung
vom 30. Mai 2000

zum Gesetz über die Entsendung von Arbeitneh-zum Gesetz über die Entsendung von Arbeitneh-
mern (Entsendeverordnung)mern (Entsendeverordnung)

Aufgrund von Art. 4 Abs. 3, Art. 5 Abs. 2, Art. 11 Abs. 2 und Art. 12
des Gesetzes vom 15. März 2000 über die Entsendung von Arbeitnehmern
(Entsendegesetz), LGBl. 2000 Nr. 881, verordnet die Regierung:

Art. 1

Geltungsbereich und Inhalt

1) Diese Verordnung ist anwendbar auf Unternehmen, die gemäss Art.
3 des Entsendegesetzes den besonderen Vorschriften über die Entsendung
von Arbeitnehmern unterworfen sind, sowie auf Unternehmen, die als Auf-
traggeber mit solchen Unternehmen in einer Vertragsbeziehung stehen.

2) Die Verordnung bezeichnet die gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 des
Entsendegesetzes anwendbaren Bestimmungen der Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen und deren Ausnahmen und regelt die zur Durchführung
des Gesetzes notwendigen Bestimmungen.

3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, sind unter
den in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen
Angehörige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen.
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Art. 22

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen

Soweit sie die in Art. 4 Abs. 1 des Entsendegesetzes aufgeführten
Bereiche betreffen, finden für entsandte Arbeitnehmer insbesondere fol-
gende Bestimmungen Anwendung:
a) § 1173a des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB);
b) Gesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsge-

setz);
c) Gesetz betreffend die Arbeit in Industrie und Gewerbe (Arbeiterschutz-

gesetz);
d) Gesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsver-

mittlungsgesetz);
e) allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge und Normalarbeits-

verträge nach § 1173a Art. 111a ABGB.

Art. 3

Berechnung des Mindestlohnes

1) Sind weder ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag
noch ein Normalarbeitsvertrag nach § 1173a Art. 111a ABGB anwendbar
oder lässt sich auf deren Grundlage kein Mindestlohn berechnen, und ist
kein Lohn verabredet, so ist der orts- und branchenübliche Lohn
geschuldet.3

2) Die Entsendungszulagen gelten als Bestandteil des Mindestlohns,
soweit sie nicht als Erstattung für infolge der Entsendung tatsächlich ent-
standene Kosten, insbesondere Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungs-
kosten, entrichtet werden.

Art. 4

Arbeiten von geringem Umfang

Als Arbeiten von geringem Umfang gemäss Art. 5 des Entsendegesetzes
gelten:
a) Montagearbeiten und Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit Liefe-

rungen von Anlagen und Maschinen an einen Betrieb oder
b) für die Inbetriebnahme solcher Anlagen und Maschinen nötige Arbeiten,

die von inländischen Arbeitnehmern nicht erbracht werden können,

823.211.1 Entsendeverordnung

2 Fassung: 01.01.2018



wenn sie in den Fällen von Art. 3 Bst. a und b des Entsendegesetzes erfolgen
und insgesamt im Fürstentum Liechtenstein nicht länger als einen Monat
dauern.

Art. 5

Dauer der Entsendung

1) Die Dauer einer Entsendung mit Unterbrüchen berechnet sich durch
Zusammenrechnung aller Einsätze und unter Zugrundelegung eines
Bezugszeitraums von einem Jahr ab Beginn der Entsendung.

2) Bei der Berechnung der Entsendungsdauer wird die Dauer einer gege-
benenfalls im Rahmen einer Entsendung von einem zu ersetzenden Arbeit-
nehmer bereits zurückgelegten Entsendungsdauer mitberücksichtigt.

Art. 64

Aufgehoben

Art. 7

Ansprüche des Arbeitnehmers

1) Für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis kommt das Verfahren
gemäss § 1173a Art. 71 ABGB zur Anwendung.

2) Der Arbeitgeber und dessen inländischer Auftraggeber als Unter-
nehmer haften als Gesamtschuldner für die Ansprüche des Arbeitnehmers.

Meldung5

Art. 7a6

a) Grundsatz

1) Die Meldung einer Entsendung hat vorbehaltlich Abs. 2 und Art. 7b
über das elektronische Meldesystem nach Art. 6a des Entsendegesetzes zu
erfolgen.

2) Ist eine Meldung über das elektronische Meldesystem nicht möglich,
ist sie schriftlich beim Ausländer- und Passamt einzureichen.
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Art. 7b7

b) Sammelmeldungen

1) Das Amt für Volkswirtschaft kann entsendenden Arbeitgebern aus
der Schweiz oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nach Mass-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen auf Antrag das Recht gewähren,
für die Dauer eines Kalenderjahres anstelle der Meldung einzelner Entsen-
dungen eine Sammelmeldung zu erstatten, wenn:
a) die Dienstleistungserbringung im Rahmen eines auf Dauer angelegten

Vertrages mit einem inländischen Unternehmen oder mit einer inländi-
schen öffentlich-rechtlichen Institution erfolgt;

b) mindestens eine der zu erbringenden Dienstleistungen für die Aufrecht-
erhaltung der Infrastruktur des Landes oder der Betriebsfähigkeit eines
inländischen Unternehmens unabdingbar ist; und

c) ein volkswirtschaftliches Interesse gegeben ist.

2) Dem Antrag nach Abs. 1 sind folgende Angaben beizufügen:
a) Name und Adresse der Empfänger der Dienstleistungen nach Art. 3 Bst.

a, des Betriebs nach Art. 3 Bst. b und des Einsatzbetriebs nach Art. 3 Bst.
c des Entsendegesetzes;

b) Angaben über die Orte, an denen die Dienstleistungen im Verlauf des
Kalenderjahres erbracht werden;

c) Angaben über die Art der im Inland zu erbringenden Dienstleistungen.

3) Der Antragsteller kann die Sammelmeldung erstatten, wenn:
a) das Amt für Volkswirtschaft ihm schriftlich mitgeteilt hat, dass die Vor-

aussetzungen nach Abs. 1 und 2 erfüllt sind; und
b) die Bewilligungen nach Art. 31 des Personenfreizügigkeitsgesetzes vor-

liegen.

4) Der Sammelmeldung sind folgende Angaben und Unterlagen beizu-
fügen:
a) Name und Adresse des entsendenden Arbeitgebers;
b) Name und Adresse der im Verlauf des Kalenderjahres zu entsendenden

Arbeitnehmer;
c) in Bezug auf die Arbeitnehmer nach Bst. b:

1. Kopien der Arbeitsverträge oder eine andere Form der Unterrichtung
nach § 1173a Art. 27 Abs. 3 ABGB in deutscher Sprache;
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2. Kopien von allfälligen Vereinbarungen über Entsendezulagen und
Spesenentschädigungen in deutscher Sprache;

3. Originale der Bescheinigungen der zuständigen Sozialversicherungs-
träger, aus denen hervorgeht, dass die zu entsendenden Arbeit-
nehmer sozialversichert sind; und

4. die Bewilligungen nach Art. 31 des Personenfreizügigkeitsgesetzes.

5) Fällt die Tätigkeit der entsandten Arbeitnehmer in den Geltungsbe-
reich eines allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages, hat der
entsendende Arbeitgeber nach der letzten Entsendung oder am Ende eines
jeden Quartals der Zentralen Paritätischen Kommission mitzuteilen:
a) Name und Adresse der entsandten Arbeitnehmer;
b) die Tage und Orte, an denen die entsandten Arbeitnehmer ihre Tätigkeit

ausgeübt haben.

6) Dem Amt für Volkswirtschaft sind nachträgliche Änderungen der
gemeldeten Angaben und eingereichten Unterlagen nach Abs. 2 und 4
unverzüglich mitzuteilen.

Art. 7c8

Kontrollen

Verlangen die Kontrollorgane von entsendenden Arbeitgebern bzw.
inländischen Auftraggebern die Herausgabe von Dokumenten und Unter-
lagen nach Art. 6b des Entsendegesetzes, so hat diese unentgeltlich innert 14
Tagen zu erfolgen. Eine Vorlage von Kopien ist im Einvernehmen mit den
Kontrollorganen zulässig.

Art. 7d9

Übertragung von Aufgaben an durch GAV eingesetzte paritätische Kon-
trollorgane

Soweit ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag die Zen-
trale Paritätische Kommission mit der Durchsetzung des Gesamtarbeits-
vertrages betraut, hat diese im sachlichen Geltungsbereich des allgemein-
verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrags die Aufgaben nach Art. 6c des
Entsendegesetzes wahrzunehmen.
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Art. 7e10

Veröffentlichung von Sanktionen im Amtsblatt

1) Das Amt für Volkswirtschaft veröffentlicht im Amtsblatt alle rechts-
kräftig verhängten Sanktionen nach Art. 7 und 9 des Entsendegesetzes. Die
Veröffentlichung enthält:
a) Informationen zu Art und Charakter des Verstosses und der Sanktion;

und
b) den Namen bzw. die Firma der natürlichen oder juristischen Person,

gegen die die Sanktion verhängt wurde.

2) Die nach Abs. 1 veröffentlichten Daten müssen für drei Jahre ab
Rechtskraft der Sanktion beziehungsweise über die Dauer einer Adminis-
trativmassnahme nach Art. 7 Abs. 2 oder 3 des Entsendegesetzes hinaus im
Amtsblatt abrufbar sein.

Art. 7f11

Bussenkatalog

Der Bussenkatalog für Verletzungen nach Art. 9 Abs. 2 und 3 des Ent-
sendegesetzes ist im Anhang enthalten.

Art. 8

Zusammenarbeit im Informationsbereich

1) Die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden, die für die Durch-
setzung der Ziele der Richtlinie 96/71/EG zuständig sind, besteht insbe-
sondere im Erteilen von Auskünften und Anfragen dieser Behörden, die
das länderübergreifende Zurverfügungstellen von Arbeitnehmern betreffen,
einschliesslich offenkundiger Verstösse oder Fälle von Verdacht auf unzu-
lässige länderübergreifende Tätigkeiten.

2) Das Amt für Volkswirtschaft arbeitet eng mit der EFTA-Überwa-
chungsbehörde zusammen, um etwaige Schwierigkeiten bei der Anwen-
dung von Art. 3 Abs. 10 der Richtlinie 96/71/EG zu prüfen.

3) Die gegenseitige Amtshilfe erfolgt unentgeltlich.

4) Die Regierung nennt den EWR-Mitgliedstaaten und der EFTA-Über-
wachungsbehörde die zuständigen Stellen.
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Art. 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Mario Frick
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang1212

(Art. 7f)

BussenkatalogBussenkatalog

A. Verletzung der Meldepflicht (Art. 9 Abs. 2 Bst. a des Entsendegesetzes)A. Verletzung der Meldepflicht (Art. 9 Abs. 2 Bst. a des Entsendegesetzes)
1. Geringfügig verspätete Meldung (Meldung erfolgt binnen Tagesfrist

nach Aufnahme der Tätigkeit bei Entsendungen aus dem EWR bzw.
am 7. Tag vor Aufnahme der Tätigkeit bei Entsendungen aus einem
Drittstaat):
a) bei erstmaliger Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verwar-

nung;
b) bei zweiter Verletzung innerhalb von 12 Monaten: 200 Franken;
c) bei jeder weiteren Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verdop-

pelung bis höchstens 20 000 Franken.
2. Stark verspätete Meldung (Meldung erfolgt 2 bis 5 Tage nach Auf-

nahme der Tätigkeit bei Entsendungen aus dem EWR bzw. am 6.
bis 3. Tag vor Aufnahme der Tätigkeit bei Entsendungen aus einem
Drittstaat):
a) bei erstmaliger Verletzung innerhalb von 12 Monaten: 200

Franken;
b) bei zweiter Verletzung innerhalb von 12 Monaten: 300 Franken;
c) bei jeder weiteren Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verdop-

pelung bis höchstens 20 000 Franken.
3. Nicht erfolgte Meldung:

a) bei erstmaliger Verletzung innerhalb von 12 Monaten: 300
Franken;

b) bei zweiter Verletzung innerhalb von 12 Monaten: 500 Franken;
c) bei jeder weiteren Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verdop-

pelung bis höchstens 20 000 Franken.
4. Eine Meldung, die erst nach durchgeführter Kontrolle, aber noch in

der Frist nach Ziff. 2 erfolgt, gilt als stark verspätete Meldung im
Sinne von Ziff. 2.

5. Als nicht erfolgte Meldung im Sinne von Ziff. 3 gilt auch:
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a) eine nicht vollständige Meldung nach Art. 9 Abs. 2 Bst. a des Ent-
sendegesetzes;

b) eine Meldung, die später als eine stark verspätete Meldung im
Sinne von Ziff. 2 erfolgt.

B.B. VerletzungVerletzung derder PflichtPflicht zurzur Bereithaltung,Bereithaltung, ZugänglichmachungZugänglichmachung undund
ZustellungZustellung vonvon UnterlagenUnterlagen (Art.(Art. 99 Abs.Abs. 22 Bst.Bst. bb desdes Entsendege-Entsendege-
setzes)setzes)

1. Ein fehlendes Dokument:
a) bei erstmaliger Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Mahnung

mit Fristsetzung zur nachträglichen Einreichung;
b) bei Verletzung nach Fristablauf oder zweiter Verletzung innerhalb

von 12 Monaten: 200 Franken;
c) bei jeder weiteren Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verdop-

pelung bis höchstens 20 000 Franken.
2. Zwei oder drei fehlende Dokumente:

a) bei erstmaliger Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Mahnung
mit Fristsetzung zur nachträglichen Einreichung;

b) bei Verletzung nach Fristablauf oder zweiter Verletzung innerhalb
von 12 Monaten: 300 Franken;

c) bei jeder weiteren Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verdop-
pelung bis höchstens 20 000 Franken.

3. Mehr als drei fehlende Dokumente:
a) bei erstmaliger Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Mahnung

mit Fristsetzung zur nachträglichen Einreichung;
b) bei Verletzung nach Fristablauf oder zweiter Verletzung innerhalb

von 12 Monaten: 400 Franken;
c) bei jeder weiteren Verletzung innerhalb von 12 Monaten: Verdop-

pelung bis höchstens 20 000 Franken.
C.C. VerletzungVerletzung derder Arbeits-Arbeits- undund BeschäftigungsbedingungenBeschäftigungsbedingungen sowiesowie

der Entsendesperre (Art. 9 Abs. 3 Bst. a des Entsendegesetzes)der Entsendesperre (Art. 9 Abs. 3 Bst. a des Entsendegesetzes)
1. Geringfügiger Verstoss gegen die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-

gungen nach Art. 4 des Entsendegesetzes:
a) bei erstmaligem Verstoss: 500 Franken;
b) bei weiteren Verstössen: jeweils Verdoppelung bis höchstens 50

000 Franken.
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2. Mittlerer Verstoss gegen die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
nach Art. 4 des Entsendegesetzes und Verstösse gegen die Entsen-
desperre nach Art. 7 Abs. 2 des Entsendegesetzes:
a) bei erstmaligem Verstoss: 800 Franken;
b) bei weiteren Verstössen: jeweils Verdoppelung bis höchstens 50

000 Franken.
3. Schwerer Verstoss gegen die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen

nach Art. 4 des Entsendegesetzes:
a) bei erstmaligem Verstoss: 1 000 Franken;
b) bei weiteren Verstössen: jeweils Verdoppelung bis höchstens 50

000 Franken.
4. Vorenthaltung von geldwerten Leistungen durch den Arbeitgeber:

a) neben den Bussen nach Ziff. 1 Bst. a, Ziff. 2 Bst. a oder Ziff. 3 Bst.
a: 150 % der vorenthaltenen Summe, bis zu einer Gesamtsumme
von höchstens 50 000 Franken;

b) neben den Bussen nach Ziff. 1 Bst. b, Ziff. 2 Bst. b oder Ziff. 3
Bst. b: 150 % der vorenthaltenen Summe, jeweils verdoppelt bis
zu einer Gesamtsumme von höchstens 50 000 Franken;

c) der nach Bst. a oder b zu berechnende Bussenanteil wird um die
Hälfte herabgesetzt, wenn ein Arbeitgeber binnen 14 Tagen nach
einer Aufforderung des Amtes für Volkswirtschaft zur Heraus-
gabe einer von ihm vorenthaltenen geldwerten Leistung nach-
weist, dass er dieser Aufforderung Folge geleistet hat.

D.D. VerletzungVerletzung derder Arbeits-Arbeits- undund BeschäftigungsbedingungenBeschäftigungsbedingungen sowiesowie
derder EntsendesperreEntsendesperre durchdurch eineneinen anderenanderen beauftragtenbeauftragten Unter-Unter-
nehmernehmer oderoder NachunternehmerNachunternehmer (Art.(Art. 99 Abs.Abs. 33 Bst.Bst. bb desdes Entsen-Entsen-
degesetzes)degesetzes)

1. Bei Verletzungen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie
der Entsendesperre durch einen anderen beauftragten Unternehmer
oder Nachunternehmer nach Art. 9 Abs. 3 Bst. b des Entsendege-
setzes reduzieren sich die Bussen jeweils um die Hälfte der nach
Abschnitt C festgelegten Bussen; die Busse beträgt aber mindestens
500 Franken.

2. Ein Auftraggeber im Sinne von Art. 9 Abs. 3 Bst. b des Entsen-
degesetzes handelt nicht vorsätzlich oder fahrlässig, wenn er nach-
weist, dass er bei jeder Weitervergabe der Arbeiten die nach den
Umständen gebotene Sorgfalt in Bezug auf die Einhaltung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen angewendet hat. Die Sorgfaltspflicht ist
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namentlich erfüllt, wenn sich der Auftraggeber von den Subunter-
nehmern die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen anhand
von Dokumenten und Belegen glaubhaft darlegen lässt.

Entsendeverordnung 823.211.1

Fassung: 01.01.2018 11



1 LR 823.21

2 Art. 2 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 364.

3 Art. 3 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2017 Nr. 364.

4 Art. 6 aufgehoben durch LGBl. 2017 Nr. 364.

5 Sachüberschrift vor Art. 7a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

6 Art. 7a eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

7 Art. 7b eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

8 Art. 7c eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

9 Art. 7d eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

10 Art. 7e eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

11 Art. 7f eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.

12 Anhang eingefügt durch LGBl. 2017 Nr. 364.
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